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Bachelor of Arts B.A. 
Master of Arts M.A. 
Bachelor of Science B.Sc. 
Master of Science M.Sc. 

Akademische Titel 

Beruf 

WMA
(1-2 Jahre) 

NKMA

Beruf 

Beruf 

Beruf 

KMA
(1-2 Jahre) 

BA
(3-4 Jahre) 

Beruf 

Beruf 

Erfolgreiche Studienabsolvent(inn)en erhalten den akademischen Titel „Bachelor“ 
oder „Master“. Sofern die Studiengänge mindestens eine 50%ige naturwissen-
schaftliche Ausrichtung haben, wird den Absolvent(inn)en der Titel B.Sc. / M.Sc. 
verliehen. Die Studienabschlüsse „Bachelor of Arts“ und „Master of Arts“ dürften 
im Sozial- und Gesundheitsbereich die beiden bedeutsamen sein. 

Legende BA: Bachelor 
KMA: Konsekutive Master 
NKMA: Nicht-Konsekutiver Master 
WMA: Weiterbildungsmaster 

Studium - Beruf 

4.2. Kompetenz 

Einer der zentralen Begriffe in der neuen Orientierung ist der des Kompetenzer
werbs. Wenn ein Curriculum kompetenzorientiert ist, dann werden Prüfungen so 
gestaltet sein, dass Studierende in der Prüfung darlegen können, die Kompe
tenz erworben zu haben. Von diesem Punkt der Prüfung an (zeitlich) „zurück“ 
gedacht sind also Modulbereiche und Module an der zu erwerbenden Kompe
tenz zu orientieren. 
Noch nicht spezifiziert auf ein bestimmtes Modul oder einen Modulbereich, lässt 
sich Kompetenz als Fähigkeit der Absolvent(inn)en formulieren, die erworben 
wurde, wenn Absolvent(inn)en z. B. 

■ umfassende wissenschaftlich fundierte, berufsorientierte Kenntnisse erworben 
haben, 

■ 	 wenn sie Realität effektiv beschreiben, treffend analysieren und wirksame 
Handlungskonsequenzen entwickeln können, 

■ wenn sie eigene (neue) situationsabhängige Konzepte für konkrete Aufgaben 
auf der Basis allgemeiner Theorien entwickeln können und 

■ 	 wenn sie persönliche Anforderungen aus der Praxis adaptieren und ange
messen beantworten können. 

Der Beschreibung der Kompetenzen liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass Soziale 
Arbeit einer besonderen Urteilskraft bedarf, theoretische Erkenntnisse in Bezie
hungsprozessen angemessen und erfolgreich einzusetzen. Diese Urteilskraft gilt 
es auf der Ebene von Wissen und Verstehen sowie Können auszubilden. 
„Die Kategorie Wissen und Verstehen beschreibt die erworbenen Kompetenzen 
mit Blick auf den fachspezifischen Wissenserwerb (Fachkompetenz). Die Kate
gorie Können umfasst die Kompetenzen, die einen Absolventen dazu befähigen, 
Wissen anzuwenden (Methodenkompetenz), und einen Wissenstransfer zu 
leisten. Darüber hinaus finden sich hier die kommunikativen und sozialen Kompe
tenzen“.10 

10 Qualifikationsrahmen, S.5; siehe hierzu auch Anhang. 
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Gerade für den caritativen Dienst sind Kompetenzen, die sich aus der christli
chen Wertorientierung ergeben, von besonderer Bedeutung und finden daher 
Berücksichtigung in den Curricula kirchlicher Hochschulen. 
Die von den Studierenden zu erwerbenden Kompetenzen beziehen sich auf drei 
Ebenen: Klienten, Organisationen und das Gemeinwesen. In einem Qualifikati
onsrahmen werden den einzelnen Qualifikationsstufen – Level 1: Bachelor, Level 
2: Master, Level 3: Promotion – die „Learning Outcomes“ an-hand der beiden 
Kategorien „Wissen und Verstehen“ sowie „Können“ zugewiesen. 

4.3. Module 

Module sind für die neuen Studiengänge konstitutiv. „Modularisierung“ be
zeichnet die Zusammenfassung „… von Stoffgebieten zu thematisch und zeit
lich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten verse
henen abprüfbaren Einheiten“.11 

Jedes Modul setzt sich aus mindestens zwei thematisch aufeinander bezogenen 
Lehrveranstaltungen (Seminare, Vorlesungen, Übungen, Laborpraktika etc.) 
zusammen und erstreckt sich i. d. R. über zwei Semester. Im Rahmen der Module 
ist es so eher möglich, ein Themengebiet umfassend und im Zusammenhang zu 
bearbeiten, als dies in einzelnen Lehrveranstaltungen der Fall wäre. Oft bilden 
auch eine Vorlesung und dazu gehörende Übungen ein Modul. Die genaue 
Modulbeschreibung gibt Aufschluss über Inhalt, Umfang und Lernform. 

Die Module unterscheiden sich künftig nicht mehr nach einem Lehrgebiet, 
sondern sind ihrer Struktur nach an mehreren Lehrfächern im klassischen Sinne 
ausgerichtet. Natürlich lösen sich Lehrgebiete nicht auf, aber: Wer künftig welche 
Inhalte welchen Lehrgebietes lehrt und studiert, wird maßgeblich bestimmt von 
den Anforderungen der zu erwerbenden Kompetenz. Die Interdisziplinarität des 
Studierens und Lehrens wird deutlich erhöht. Dies hat Konsequenzen für die 
Didaktik und Methodik des Lehrens und Prüfens. 

11 KMK-Beschluss vom 15.09.2000: Rahmenvorgaben für die Einführung von 
Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen. 

1. Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls 
2. Lehr- und Lernformen 
3. Voraussetzungen für die Teilnehmer 
4. Verwendbarkeit des Moduls 
5. Voraussetzung für die Vergaben von Leistungspunkten 

(studienbegleitende Prüfungen) 
6. Anzahl der Leistungspunkte 
7. Häufigkeit des Angebotes von Module 
8. Arbeitsaufwand 
9. Dauer der Module 

10. Beteiligte Lehrende 

Modulbeschreibungen 
Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten: 

4.4. Studienaufwand und Beurteilung 

Leistungspunkte (ECTS)12 sind ein quantitatives Maß für die Gesamtleistung des 
Studierenden (workload). Sie umfassen: 
■ die Zeit für den unmittelbaren Unterricht (Präsenzstudium) 
■ die Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lehrstoffes (Selbststudium) 
■ die Prüfungsvorbereitung 
■ den Prüfungsaufwand 

Auch Studienarbeiten, Praktika und die Abschlussarbeiten (Bachelor- / Master-
Arbeit) werden mit Leistungspunkten versehen. 

Es wird bei diesem System davon ausgegangen, dass das Studium im Vollzeit
studium absolviert wird und insgesamt 60 Leistungspunkte pro Studienjahr zu 
erbringen sind. „Dabei wird im europäischen ECTS-System ein studentischer 
Arbeitsaufwand von 1500 bis 1800 Stunden (45 Wochen à 40 Stunden) zugrunde 
gelegt, also 25 bis 30 Arbeitsstunden zur Erlangung eines Leistungspunktes“.13 

Die gesamte Arbeitsbelastung darf im Semester – einschließlich vorlesungsfreier 
Zeit – 900 Stunden nicht überschreiten; dies entspricht einer 40-Stunden-Woche 
bei sechs Wochen Urlaub. 

12 ECTS: European Credit Transfer System. 

13 Wex, Peter: Bachelor und Master. Die Grundlagen des 
neuen Studiensystems in Deutschland, Berlin 2005, S. 141. 
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Ein Bachelor-Abschluss setzt mindestens 180 ECTS-Punkte voraus, für einen 
Masterabschluss sind mindestens 60 weitere ECTS-Punkte erforderlich. Master-
Absolvent(inn)en, die eine Promotion anstreben, benötigen insgesamt 300 ECTS-
Punkte. Neu ist, dass nunmehr – auf Grund der Gleichwertigkeit der Abschlüsse 
– auch Fachhochschulabsolvent(inn)en mit einem Masterabschluss die Zugangs
berechtigung zum Promotionsstudium erhalten. 

Notenumrechnung deutsches 
Notensystem – ECTS 
ECTS-Grade Deutsche Note ECTS-Definition Deutsche Übersetzung 

A 1,0 – 1,5 Excellent 
B 1,6 – 2,0 Very good 
C 2,1 – 3,0 Good 
D 3,1 – 3,5 Satisfactory 
E 3,6 – 4,0 Sufficient 
FX/F 4,1 – 5,0 Fail 

Hervorragend 
Sehr gut 
Gut 
Befriedigend 
Ausreichend 
Nicht bestanden 

Die Studierenden erhalten zweierlei Noten: die absolute Note entsprechend dem 
deutschen System und eine Einordnung ihrer Abschlussnote nach den ECTS-
Graden (Verhältnisnote bezogen auf die letzten zwei Abschlussgruppen der 
jeweiligen Hochschule). 

4.5. Akkreditierung 

Alle Studiengänge aller Hochschulen werden in einem Akkreditierungsverfahren 
darauf geprüft, ob Inhalt, Studienumfang und Prüfungsanforderungen ange
messen sind. Gutachter(innen) sind stets Vertreter(innen) des Landes, der Berufs
praxis und anderer Hochschulen. Nur akkreditierte Bachelor- und Masterstudien
gänge dürfen angeboten werden. Die Länder haben die Akkreditierung, vormals 
Zulassung und Genehmigung eines Studiengangs, auf privatrechtlich verfasste 
Akkreditierungsagenturen übertragen. Sie prüfen u. a.: 

■ Mindeststandards sowie Qualität der Studienprogramme durch Beurteilung 
interner und externer Evaluationsergebnisse bereits laufender Studiengänge 

■ Ausbildungsfunktion der Studiengänge 
■ Studierbarkeit des Studienprogramms 
■ Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent(inn)en 

Akkreditierungsagenturen werden selbst akkreditiert beim Akkreditierungsrat14 , 
der auf die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung achtet. 

4.6. Diploma supplement 

Die „Zeugniserläuterung“15 ergänzt das nationale Hochschuldiplom und be
schreibt in der jeweiligen Landessprache sowie in Englisch Art und Inhalt des 
Studienganges und das jeweilige Qualifikationsniveau. Darüber hinaus enthält 
das Diploma supplement Angaben über das Hochschulsystems des ausstel
lenden Landes. Durch die möglichst aussagekräftige Zusatzinformationen zum 
Zeugnis soll die Transparenz gesteigert und damit sowohl die akademische als 
auch die berufliche Anerkennung gefördert werden. 

14 Unter http://www.akkreditierungsrat.de ist eine Übersicht der zugelassenen 
Akkreditierungsagenturen sowie aller akkreditierten Studiengänge zu finden. 

15 Ein Muster ist unter http://www.hrk.de/de/service_fuer_hochschulmitglieder/157.php verfügbar. 
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5. Konsequenzen und Empfehlungen 
für die Anstellungsträger 

Die Hochschulreform in Deutschland hat für die Anstellungsträger eine 
Reihe von Konsequenzen, die hier stichwortartig benannt werden: 

Mit dem Bachelorabschluss und dem Masterabschluss gibt es zukünftig zwei 
akademische Abschlüsse in einem Studiengang; bisher existiert nur der Di
plomabschluss. 

Es muss bei der Stellenbeschreibung, der Ausschreibung und der Besetzung 
darauf geachtet werden, ob das Anforderungsprofil der Stelle eher dem Kompe
tenzprofil eines Bachelor- oder eher dem eines Masterabschlusses entspricht. 

Da die Umstellung fließend erfolgt, werden auf dem Arbeitsmarkt zukünftig 
neben den bisherigen Diplom-Sozialarbeiter/innen auch Bachelor- und Master
absolvent(inn)en zu finden sein. Ab dem Jahr 2010 werden Absolvent(inn)en die 
Hochschulen nur noch mit Bachelor- und Masterabschluss verlassen. Darüber 
hinaus wird es viele Absolvent(inn)en mit gemischten Abschlüssen (Diplom + 
Master) geben. 

Sofern bei zu besetzenden Stellen in den Stellenausschreibungen akademische 
Titel genannt werden, sollten ab sofort die alte Bezeichnung (Diplom) und die 
neuen Bezeichnungen (B.A. / M.A.) parallel verwandt werden. 

Die Bachelor- und Masterabschlüsse an Fachhochschulen, Berufsakademien, 
Pädagogischen Hochschulen und Universitäten sind gleichwertig. 

Sofern Stellen mit Sozialarbeiter(inn)en / Sozialpädagog(inn)en oder mit Pflege
fachkräften zu besetzen sind, werden die Bewerber/innen nahezu ausschließlich 
von Fachhochschulen kommen. Bei Ausschreibung ist dennoch darauf zu 
achten, dass diese hochschulneutral erfolgen. 

Die Curriculaentwicklungen und damit die Kompetenzbeschreibungen liegen 
derzeit überwiegend bei den (Fach-)Hochschulen. Dies führt dazu, dass die 
erworbenen Kompetenzen der Studierenden mit den Anforderungsprofilen der 
Anstellungsträger nicht immer kompatibel sind. Die Entwicklungen im sozialwirt
schaftlichen, europäisch geprägten Markt, werden die Träger dazu zwingen, 
deutlich mehr Mitgestaltung einzufordern und zu leisten. 

Mit den (Fach-)Hochschulen des jeweiligen Einzugsgebietes sollten daher 
Kooperationen angestrebt werden, die sicherstellen, dass die Bedarfe der Praxis 
ausreichend berücksichtigt werden und die Studienorganisation (Praktika) auf die 
Möglichkeiten der Praxisstellen zugeschnitten sind. 

Der Bachelorabschluss ist der erste berufsqualifizierende Hochschulab
schluss. Auf Grund der vielen neuen Bachelorstudiengänge gibt es bei vielen 
Abschlüssen Unsicherheiten hinsichtlich der Berufsbilder (z. B. Bachelor of Arts 
in Psychologie, Theologie usw.). 

Bei der Personalauswahl muss nicht mehr so sehr der Abschluss im Vorder
grund stehen. Da die Studienstruktur und der Studienverlauf zukünftig individua
lisierter gestaltet werden, sind die jeweiligen Kompetenzschwerpunkte der Curri
cula zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass das Diploma supplement den 
Bewerbungsunterlagen beigefügt ist. Es muss eine detaillierte Analyse der vorge
legten Diploma supplement erfolgen. Um einen vertieften Einblick in die Studi
eninhalte zu erhalten kann man die Kurzfassungen der Akkreditierungsberichte 
einsehen (www.akkreditierungsrat.de). 

In mehreren Fachbereichen gibt es zwei Ausrichtungen des Studiums: Der 
Bachelor of Arts (B.A.) und der Bachelor of science (B.Sc.) Der B.Sc. integriert 
mehr als 50% naturwissenschaftliche Kenntnisse. 

Bei der Ausschreibung ist zuvor zu entscheiden, ob die zu besetzende Stelle in 
großem Umfang naturwissenschaftliche Kenntnisse (z. B. Ernährungswissen
schaft, Medizinwissenschaft) voraussetzt. Für diesen Fall ist der B.Sc. zu 
verwenden. 
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Der Praxisbezug des Studiums verändert sich weitgehend. Während die 
Praxisanbindung im alten System nahezu ausschließlich in der Form von Praxis
semestern (ein oder zwei) organisiert war, findet sich diese zukünftig in drei unter
schiedliche Elementen wieder: 1. in der Kompetenzorientierung der Module, 2. 
in allen Lehrveranstaltungen, in die die Bewältigung von Praxisaufgaben integriert 
ist und 3. in der Mitarbeit in Einrichtungen. Viele Praxiselemente werden zukünftig 
über Projekte organisiert, die auch über mehrere Semester gehen können. Prak
tikant(inn)en arbeiten nicht mehr über einen längeren Zeitraum in der Einrichtung 
mit. 

Bei der Neuanstellung von Bachelor-Absolvent(inn)en ist die Organisation der 
Praxisphase besonders zu prüfen. Kenntnisse über die Studienorganisation der 
entsprechenden Hochschulen sind dabei am hilfreichsten. Welches Praxismo
dell in der jeweiligen Hochschule angewandt wird, ist über die Modulhandbü
cher für die einzelnen Studiengänge zu erfahren. Liegen diese nicht vor, kann 
gegebenenfalls das Diploma supplement Hinweise geben. Sollten keine Praxis
semester im Studium mehr enthalten sein, kann die Einrichtungen einer Trainee-
Phase sinnvoll sein. Die Anforderungen an die Arbeitgeber steigen, da die sehr 
unterschiedlichen Praxismodelle einen erhöhten Vernetzungsbedarf mit sich 
bringen. Die Kooperation der Praxisstelle mit der Hochschule muss intensiviert 
werden, da Präsenzphasen in der Einrichtung zum Teil Bestandteile eines umfas
senderen, mehr als ein Semester dauernden Projektes sind. Daher muss sich 
die Einrichtung bereits bei der Konzeption der Projekte einbringen, damit zum 
einen die Projekte in den Einrichtungen realisierbar sind und zum anderen die 
Praktikantenbegleitung auf die Projektbegleitung vorbereitet ist. Es ist zu 
vermuten, dass durch die Reduktion von Präsenzphasen in den Einrichtungen 
die Institutionenkompetenz sinken wird. Auch dies ist bei der Begleitung der Prak
tikant(inn)en zu berücksichtigen. 

Die Umstellung auf das neue System hat zu einer erheblichen Ausweitung der 
Studiengänge geführt. Gerade im Bereich der Weiterbildungs-Masterstudien
gänge ergibt sich ein sehr heterogenes Bild, was Studiendauer, Studieninhalte 
und vermutete Verwendung im Arbeitsfeld anbelangt. 

Sofern Mitarbeiter(inn)en im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen ein 
Weiterbildungsstudium absolvieren sollen, müssen sich die Personalverantwort
lichen intensiv mit den in Frage kommenden Studiengängen befassen. Gerade 
die für Leitungsqualifikationen angebotenen (Management-)Studiengänge sind 
sehr unterschiedlich konzipiert. Zu berücksichtigen ist auch, dass Management
qualifikationen nicht nur durch Masterstudiengänge der Fachhochschulen des 
Sozial- und Gesundheitswesens vermittelt werden, sondern auch durch betriebs
wirtschaftliche Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten. 

Die Hochschulen werden stärker als in der Vergangenheit im Weiterbildungs
sektor tätig. Dabei werden zunehmend auch Weiterbildungsangebote, die 
ursprünglich Zertifikatskurse von Akademien und Hochschulen waren, in Weiter
bildungsstudiengänge umgewandelt. Hiermit kann den verbandseigenen Fortbil
dungsinstitutionen eine Konkurrenz erwachsen. Gleichzeitig bietet sich aber für 
die caritativen Träger ein breites Spektrum von Fort- und Weiterbildungsange
boten. 

Träger mit eigenen Fortbildungsbereichen oder –instituten müssen prüfen, ob 
und wie Kooperationen mit Hochschulen möglich und sinnvoll sind. Je nach 
hochschulrechtlichen Gegebenheiten sind auch Kooperationen zwischen ver
bandseigenen Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung und Hochschulen – bis 
hin zur Anerkennung von Leistungen, die nicht an Hochschulen erbracht wurden 
– möglich. Voraussetzung ist dabei, dass die Angebote der Fortbildungsinstitute 
den Strukturvorgaben für die Hochschulen (Modularisierung, Akkreditierung 
usw.) entsprechen. 
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Eine Reihe von Weiterbildungsstudiengängen wird berufsbegleitend ange
boten. Diese Angebote könnten für Arbeitgeber von besonderem Interesse sein, 
da sie zum einen die bewährten Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen und 
Verbänden halten können, ihnen aber auch durch entsprechende Qualifizierung 
eine Entwicklungsperspektive bieten können. 

Um im Rahmen der Personalentwicklung diese Angebote nutzen zu können, sind 
neue Arbeitszeit- und Finanzierungsmodelle notwendig, um Vollzeitbeschäftigten 
ein Teilzeitstudium zu ermöglichen. 

Tariflich ist die Frage der Eingruppierung der Abschlüsse – zumindest inner
halb des Geltungsbereiches der AVR – derzeit offen. 

Die Eingruppierung der Abschlüsse hat sich daher an den in den AVR beschrie
benen Tätigkeitsmerkmalen zu orientieren. Die Frage, in wie weit die neuen 
Abschlüsse eingruppierungsrelevant werden, ist Regelungsmaterie der Arbeits
rechtlichen Kommission. Dabei ist zu berücksichtigen, dass laut Vereinbarung 
zwischen Kultusministerkonferenz und Innenministerkonferenz die Abschlüsse 
von Universitäten und Fachhochschulen gleichwertig sind. 

Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten: 

1. Die Reform des Hochschulstudiums soll dazu führen, dass die Student(inn)en 
bereits während des Studiums Auslandserfahrung sammeln können und die 
an ausländischen Hochschulen erworbenen Qualifikationen für den Studien
abschluss an der Heimathochschule anrechenbar sind. Dies führt – sofern 
sich diese Zielsetzung realisiert – zu deutlich individuelleren Studienverläufen. 
Ob und inwieweit die Studierenden diese Möglichkeiten nutzen, ist derzeit 
offen; Aussagen hierzu sind erst durch eine längere Absolventenforschung 
möglich. 

2. Das Bachelor-Studium ist gegenüber dem bisherigen Diplom-
studium verkürzt. Damit soll erreicht werden, dass die Hoch-
schulabsolvent(inn)en früher als bisher in das Erwerbsleben 
einsteigen können. Damit schließt Deutschland im europäi-
schen Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten auf. Die zeitliche 
Verkürzung der Studiendauer wird unter Wahrung der bishe-
rigen inhaltlichen Anforderungen durch intensiveres Studieren 
kompensiert, allerdings oftmals zu Lasten von Praxisanteilen. 

3. Für Anstellungsträger wird die Auswahl akademisch qualifi-
zierten Personals (verwaltungs-)intensiver, weil für eine Über-
gangszeit Bewerber/innen mit Diplom-Abschlüssen (altes 
System) und Bachelor-/Masterabschlüssen (neues System) 
vorliegen werden. Die zu besetzenden Stellen müssen – um 
zielgenaue Bewerbungen zu erhalten – auf der Grundlage 
detaillierter Aufgaben- und Kompetenzbeschreibungen aus
geschrieben werden. 

4. Die Hochschulreform stellt – wie gezeigt – die Anstellungs
träger vor neue Herausforderungen und führt in vielen Fällen 
zu einem erhöhten Aufwand bei der Personalgewinnung. Die 
Chancen des neuen Systems liegen in neuen Studiengängen, 
die aktuelle Entwicklungen des Gesundheitswesens und der 
Sozialen Arbeit aufgreifen (z. B. eine stärkere Management
orientierung). Die Träger müssen stärker als bisher prüfen, ob 
die neuen Abschlüsse mit ihren Qualifikationen den Trägeran
forderungen entsprechen. Dadurch erhalten sie auch Anhalts
punkte, ob für Tätigkeiten akademisch orientierte Weiter
bildungen oder Weiterbildungen durch verbandsinterne Fort-
und Weiterbildungen notwendig oder hilfreich sind. 
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Anhang


Beispiele einer Kompetenzbeschreibung der Studiengänge 
„Soziale Arbeit“ Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 

1. Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit (BA)“ 

Auf dem Niveau für die Absolventen/innen des Bachelorstudienganges 
„Soziale Arbeit (BA)“ werden folgende Kompetenzen angezielt: 

Die Absolventen/innen 

1. besitzen umfassende wissenschaftlich fundierte berufsorientierte Kenntnisse 
Sozialer Arbeit 

2. können Gegebenheiten Sozialer Arbeit effektiv beschreiben, treffend analy
sieren und wirksame Handlungskonsequenzen entwickeln und realisieren 

3. können eigene (neue) situationsabhängige Konzepte für konkrete Aufgaben 
der Sozialen Arbeit auf der Basis allgemeiner Theorien entwickeln und reali
sieren 

4. können persönliche Anforderungen aus der Praxis der Sozialen Arbeit adap
tieren und angemessen bewältigen 

5. sind in der Lage, soziale Probleme und Aufgaben mit Methoden wissenschaft
licher Forschung zu durchdringen und angemessene Konsequenzen daraus 
zu ziehen 

6. sind in der Lage, die spirituellen und ethisch-normativen Aspekte der Sozialen 
Arbeit aus einer eigenen Position heraus zu erkennen und mitzugestalten 

2. Masterstudiengang „Soziale Arbeit (MA)“ 

Auf dem Niveau für die Absolventen/innen des Masterstudienganges 
„Soziale Arbeit (MA)“ werden folgende Kompetenzen angezielt: 

Die Absolventen/innen 

1. können auf der Basis der erworbenen Kenntnisse an der Weiterentwicklung 
von Profession und Disziplin Soziale Arbeit mitwirken 

2.	 können eigenständig Erkenntnisbedarfe beschreiben und in Forschungs-, 
Entwicklungs- und Evaluationsvorhaben methodisch umsetzen und sind in der 
Lage, die Ergebnisse in Konzeptionen zu transferieren 

3. können persönliche Anforderungen an Leitung adaptieren und beantworten 
und können in herausgehobener Position an der Leitung der Organisationen 
in der Sozialen Arbeit teilhaben 

4.	 haben analytisches, Struktur erkennendes Denkvermögen bewiesen und 
können eigenständig die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung praxisorien
tierter Fachfragen unterschiedlicher Felder der Sozialen Arbeit in Forschung, 
Entwicklung und Evaluation sichern 

5. können Anforderungen aus Disziplin und Profession miteinander vermitteln 
und auf dieser Basis eigene neue situationsabhängige Konzepte entwickeln. 
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